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◼◼ Hinweis der redaktion

In der Rubrik Steuern kompakt informiert Sie AStW über neue Verwal-
tungsanweisungen, neue Gesetzesvorhaben, über neue Urteile oder 
über neue Steuer-Trends, die für Ihre tägliche Beratungspraxis inter-
essant sein dürften.

◼▶ Steuererklärungsvordrucke

neues Steuerformular 2020: anlage Corona-Hilfen

| Bei Abgabe einer Einkommensteuererklärung 2020 oder einer Feststel-
lungserklärung 2020 muss zusätzlich zu den Anlagen G, L und S die neue 
Anlage Corona-Hilfen ausgefüllt werden. Anzugeben sind die erhaltenen Co-
rona-Soforthilfen, Überbrückungshilfen und vergleichbare Zuschüsse. Muss-
te der Unternehmer Rückzahlungen solcher Hilfen in 2020 leisten, ist der Sal-
do zwischen den erhaltenen und zurückgezahlten Hilfen anzugeben. |

 ↘ FUNDSTELLE

• Steuer-Formular Anlage Corona-Hilfen

◼▶ Kapitaleinkünfte

keine Vorabpauschale 2021 für Fondsanleger

| Seit 1.1.2018 müssen Fondsanleger für ganz oder teilweise thesaurierende 
Fonds jedes Jahr eine sogenannte Vorabpauschale versteuern. Die Höhe die-
ser Vorabpauschale wird ermittelt, indem 70 % des Basiszinses der Bundes-
bank mit dem Wert des Fondsanteils zum Jahresbeginn multipliziert wird. Für 
das Steuerjahr 2021 müssen Fondsanleger keine Vorabpauschale versteuern. 
Hintergrund: Der Basiszins für 2020 ist negativ, nämlich – 0,45 %. |

 ↘ FUNDSTELLE
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